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Vorwort

Arbeitnehmer sind persönlich (weisungsgebunden) und wirtschaftlich in
besonderer Weise abhängig von ihrem Arbeitgeber. Dem trägt der Gesetzge-
ber durch eine Vielzahl von Arbeitsgesetzen Rechnung, die den Schutz der
Arbeitnehmer zum Ziel haben.

Damit sich die Arbeitnehmer über die aktuelle Gesetzeslage ohne großen
Aufwand informieren können, ist in einigen der wichtigsten Arbeitsschutz-
gesetze vorgeschrieben, dass diese vom Arbeitgeber auszulegen bzw. auszu-
hängen sind.

Dies sind für die Verwaltungen des öffentlichen Dienstes

– das Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz, § 61b des Arbeitsgerichtsge-
setzes sowie Informationen über die für die Behandlung von Beschwer-
den zuständigen Stellen nach § 12 Abs. 5 AGG,

– das Mutterschutzgesetz nach § 26 Abs. 1 MuSchG,
– das Jugendarbeitsschutzgesetz nach §§ 47, 59 JArbSchG sowie
– das Arbeitszeitgesetz nach §§ 16, 22 ArbZG.

In diese Broschüre zusätzlich aufgenommene Texte, wie z.B. das Bundesel-
terngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) oder das Mindestlohngesetz, sind
zwar nicht ausdrücklich aushangpflichtig, stehen aber in einem engen
Zusammenhang mit den oben genannten Vorschriften.

Für diese Auflage wurden zahlreiche Gesetzesänderungen berücksichtigt.
Insgesamt wurden 15 der 26 enthaltenen Texte seit der letzten Ausgabe vom
Gesetzgeber aktualisiert, wie z.B. das Arbeitsschutzgesetz, das Berufsbil-
dungsgesetz und das Kündigungsschutzgesetz.

Auf die Aufnahme weiterer „coronaspezifischer“ Vorschriften wurde, man-
gels Aushangpflicht, verzichtet.

Es sind alle Rechtsänderungen berücksichtigt, die bis zum 8. März 2022 im
Bundesgesetzblatt Teil I veröffentlicht worden sind.

München, März 2022 Der Verlag
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1.
Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)1)

1) Anm. d. Verlages:
Dieses Gesetz wurde verkündet als Artikel 1 des Gesetzes zur Umsetzung europäischer Richtli-
nien zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbehandlung und ist am 18.8.2006 in Kraft
getreten.

vom 14.8.2006 (BGBl. I S. 1897),
zuletzt geändert durch Art. 8 G vom 3.4.2013 (BGBl. I S. 610)

ABSCHNITT 1
Allgemeiner Teil

§ 1
Ziel des Gesetzes

Ziel des Gesetzes ist, Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder
wegen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, der Religion oder Weltan-
schauung, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität zu ver-
hindern oder zu beseitigen.

§ 2
Anwendungsbereich

(1) Benachteiligungen aus einem in § 1 genannten Grund sind nach Maß-
gabe dieses Gesetzes unzulässig in Bezug auf:
1. die Bedingungen, einschließlich Auswahlkriterien und Einstellungsbe-

dingungen, für den Zugang zu unselbstständiger und selbstständiger
Erwerbstätigkeit, unabhängig von Tätigkeitsfeld und beruflicher Posi-
tion, sowie für den beruflichen Aufstieg,

2. die Beschäftigungs- und Arbeitsbedingungen einschließlich Arbeitsent-
gelt und Entlassungsbedingungen, insbesondere in individual- und kol-
lektivrechtlichen Vereinbarungen und Maßnahmen bei der Durchfüh-
rung und Beendigung eines Beschäftigungsverhältnisses sowie beim
beruflichen Aufstieg,

3. den Zugang zu allen Formen und allen Ebenen der Berufsberatung, der
Berufsbildung einschließlich der Berufsausbildung, der beruflichen Wei-
terbildung und der Umschulung sowie der praktischen Berufserfahrung,

4. die Mitgliedschaft und Mitwirkung in einer Beschäftigten- oder Arbeit-
gebervereinigung oder einer Vereinigung, deren Mitglieder einer
bestimmten Berufsgruppe angehören, einschließlich der Inanspruch-
nahme der Leistungen solcher Vereinigungen,

5. den Sozialschutz, einschließlich der sozialen Sicherheit und der Gesund-
heitsdienste,
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6. die sozialen Vergünstigungen,
7. die Bildung,
8. den Zugang zu und die Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen,

die der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen, einschließlich von Wohn-
raum.

(2) Für Leistungen nach dem Sozialgesetzbuch gelten § 33c des Ersten
Buches Sozialgesetzbuch und § 19a des Vierten Buches Sozialgesetzbuch.
Für die betriebliche Altersvorsorge gilt das Betriebsrentengesetz.

(3) Die Geltung sonstiger Benachteiligungsverbote oder Gebote der
Gleichbehandlung wird durch dieses Gesetz nicht berührt. Dies gilt auch
für öffentlich-rechtliche Vorschriften, die dem Schutz bestimmter Personen-
gruppen dienen.

(4) Für Kündigungen gelten ausschließlich die Bestimmungen zum allge-
meinen und besonderen Kündigungsschutz.

§ 3
Begriffsbestimmungen

(1) Eine unmittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn eine Person wegen
eines in § 1 genannten Grundes eine weniger günstige Behandlung erfährt,
als eine andere Person in einer vergleichbaren Situation erfährt, erfahren hat
oder erfahren würde. Eine unmittelbare Benachteiligung wegen des
Geschlechts liegt in Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 auch im Falle einer
ungünstigeren Behandlung einer Frau wegen Schwangerschaft oder Mutter-
schaft vor.

(2) Eine mittelbare Benachteiligung liegt vor, wenn dem Anschein nach
neutrale Vorschriften, Kriterien oder Verfahren Personen wegen eines in § 1
genannten Grundes gegenüber anderen Personen in besonderer Weise
benachteiligen können, es sei denn, die betreffenden Vorschriften, Kriterien
oder Verfahren sind durch ein rechtmäßiges Ziel sachlich gerechtfertigt und
die Mittel sind zur Erreichung dieses Ziels angemessen und erforderlich.

(3) Eine Belästigung ist eine Benachteiligung, wenn unerwünschte Verhal-
tensweisen, die mit einem in § 1 genannten Grund in Zusammenhang ste-
hen, bezwecken oder bewirken, dass die Würde der betreffenden Person
verletzt und ein von Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen,
Entwürdigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen
wird.

(4) Eine sexuelle Belästigung ist eine Benachteiligung in Bezug auf § 2
Abs. 1 Nr. 1 bis 4, wenn ein unerwünschtes, sexuell bestimmtes Verhalten,
wozu auch unerwünschte sexuelle Handlungen und Aufforderungen zu
diesen, sexuell bestimmte körperliche Berührungen, Bemerkungen sexuel-
len Inhalts sowie unerwünschtes Zeigen und sichtbares Anbringen von
pornographischen Darstellungen gehören, bezweckt oder bewirkt, dass die
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Würde der betreffenden Person verletzt wird, insbesondere wenn ein von
Einschüchterungen, Anfeindungen, Erniedrigungen, Entwürdigungen oder
Beleidigungen gekennzeichnetes Umfeld geschaffen wird.

(5) Die Anweisung zur Benachteiligung einer Person aus einem in § 1
genannten Grund gilt als Benachteiligung. Eine solche Anweisung liegt in
Bezug auf § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 insbesondere vor, wenn jemand eine Person zu
einem Verhalten bestimmt, das einen Beschäftigten oder eine Beschäftigte
wegen eines in §1 genannten Grundes benachteiligt oder benachteiligen kann.

§ 4
Unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer Gründe

Erfolgt eine unterschiedliche Behandlung wegen mehrerer der in § 1
genannten Gründe, so kann diese unterschiedliche Behandlung nach den
§§ 8 bis 10 und 20 nur gerechtfertigt werden, wenn sich die Rechtfertigung
auf alle diese Gründe erstreckt, derentwegen die unterschiedliche Behand-
lung erfolgt.

§ 5
Positive Maßnahmen

Ungeachtet der in den §§ 8 bis 10 sowie in § 20 benannten Gründe ist eine
unterschiedliche Behandlung auch zulässig, wenn durch geeignete und
angemessene Maßnahmen bestehende Nachteile wegen eines in § 1 genann-
ten Grundes verhindert oder ausgeglichen werden sollen.

ABSCHNITT 2
Schutz der Beschäftigten vor Benachteiligung

UNTERABSCHNITT 1
Verbot der Benachteiligung

§ 6
Persönlicher Anwendungsbereich

(1) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes sind
1. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,
2. die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,
3. Personen, die wegen ihrer wirtschaftlichen Unselbstständigkeit als

arbeitnehmerähnliche Personen anzusehen sind; zu diesen gehören auch
die in Heimarbeit Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten.

Als Beschäftigte gelten auch die Bewerberinnen und Bewerber für ein
Beschäftigungsverhältnis sowie die Personen, deren Beschäftigungsverhält-
nis beendet ist.
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(2) Arbeitgeber (Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen) im Sinne dieses
Abschnitts sind natürliche und juristische Personen sowie rechtsfähige Per-
sonengesellschaften, die Personen nach Absatz 1 beschäftigen. Werden
Beschäftigte einem Dritten zur Arbeitsleistung überlassen, so gilt auch die-
ser als Arbeitgeber im Sinne dieses Abschnitts. Für die in Heimarbeit
Beschäftigten und die ihnen Gleichgestellten tritt an die Stelle des Arbeitge-
bers der Auftraggeber oder Zwischenmeister.

(3) Soweit es die Bedingungen für den Zugang zur Erwerbstätigkeit sowie
den beruflichen Aufstieg betrifft, gelten die Vorschriften dieses Abschnitts
für Selbstständige und Organmitglieder, insbesondere Geschäftsführer oder
Geschäftsführerinnen und Vorstände, entsprechend.

§ 7
Benachteiligungsverbot

(1) Beschäftigte dürfen nicht wegen eines in § 1 genannten Grundes
benachteiligt werden; dies gilt auch, wenn die Person, die die Benachteili-
gung begeht, das Vorliegen eines in § 1 genannten Grundes bei der Benach-
teiligung nur annimmt.

(2) Bestimmungen in Vereinbarungen, die gegen das Benachteiligungsver-
bot des Absatzes 1 verstoßen, sind unwirksam.

(3) Eine Benachteiligung nach Absatz 1 durch Arbeitgeber oder Beschäf-
tigte ist eine Verletzung vertraglicher Pflichten.

§ 8
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen beruflicher

Anforderungen

(1) Eine unterschiedliche Behandlung wegen eines in § 1 genannten Grun-
des ist zulässig, wenn dieser Grund wegen der Art der auszuübenden
Tätigkeit oder der Bedingungen ihrer Ausübung eine wesentliche und ent-
scheidende berufliche Anforderung darstellt, sofern der Zweck rechtmäßig
und die Anforderung angemessen ist.

(2) Die Vereinbarung einer geringeren Vergütung für gleiche oder gleich-
wertige Arbeit wegen eines in § 1 genannten Grundes wird nicht dadurch
gerechtfertigt, dass wegen eines in § 1 genannten Grundes besondere
Schutzvorschriften gelten.

§ 9
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen der Religion oder

Weltanschauung

(1) Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen der
Religion oder der Weltanschauung bei der Beschäftigung durch Religions-
gemeinschaften, die ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht auf
ihre Rechtsform oder durch Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche
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Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, auch
zulässig, wenn eine bestimmte Religion oder Weltanschauung unter Beach-
tung des Selbstverständnisses der jeweiligen Religionsgemeinschaft oder
Vereinigung im Hinblick auf ihr Selbstbestimmungsrecht oder nach der Art
der Tätigkeit eine gerechtfertigte berufliche Anforderung darstellt.

(2) Das Verbot unterschiedlicher Behandlung wegen der Religion oder der
Weltanschauung berührt nicht das Recht der in Absatz 1 genannten Religi-
onsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne Rücksicht
auf ihre Rechtsform oder der Vereinigungen, die sich die gemeinschaftliche
Pflege einer Religion oder Weltanschauung zur Aufgabe machen, von ihren
Beschäftigten ein loyales und aufrichtiges Verhalten im Sinne ihres jeweili-
gen Selbstverständnisses verlangen zu können.

§ 10
Zulässige unterschiedliche Behandlung wegen des Alters

Ungeachtet des § 8 ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des Alters
auch zulässig, wenn sie objektiv und angemessen und durch ein legitimes
Ziel gerechtfertigt ist. Die Mittel zur Erreichung dieses Ziels müssen ange-
messen und erforderlich sein. Derartige unterschiedliche Behandlungen
können insbesondere Folgendes einschließen:
1. die Festlegung besonderer Bedingungen für den Zugang zur Beschäfti-

gung und zur beruflichen Bildung sowie besonderer Beschäftigungs-
und Arbeitsbedingungen, einschließlich der Bedingungen für Entloh-
nung und Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses, um die berufli-
che Eingliederung von Jugendlichen, älteren Beschäftigten und Personen
mit Fürsorgepflichten zu fördern oder ihren Schutz sicherzustellen,

2. die Festlegung von Mindestanforderungen an das Alter, die Berufserfah-
rung oder das Dienstalter für den Zugang zur Beschäftigung oder für
bestimmte mit der Beschäftigung verbundene Vorteile,

3. die Festsetzung eines Höchstalters für die Einstellung aufgrund der spe-
zifischen Ausbildungsanforderungen eines bestimmten Arbeitsplatzes
oder aufgrund der Notwendigkeit einer angemessenen Beschäftigungs-
zeit vor dem Eintritt in den Ruhestand,

4. die Festsetzung von Altersgrenzen bei den betrieblichen Systemen der
sozialen Sicherheit als Voraussetzung für die Mitgliedschaft oder den
Bezug von Altersrente oder von Leistungen bei Invalidität einschließlich
der Festsetzung unterschiedlicher Altersgrenzen im Rahmen dieser Sys-
teme für bestimmte Beschäftigte oder Gruppen von Beschäftigten und
die Verwendung von Alterskriterien im Rahmen dieser Systeme für ver-
sicherungsmathematische Berechnungen,

5. eine Vereinbarung, die die Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses
ohne Kündigung zu einem Zeitpunkt vorsieht, zu dem der oder die
Beschäftigte eine Rente wegen Alters beantragen kann; § 41 des Sechsten
Buches Sozialgesetzbuch bleibt unberührt,
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6. Differenzierungen von Leistungen in Sozialplänen im Sinne des Betriebs-
verfassungsgesetzes, wenn die Parteien eine nach Alter oder Betriebszuge-
hörigkeit gestaffelte Abfindungsregelung geschaffen haben, in der die
wesentlich vom Alter abhängenden Chancen auf dem Arbeitsmarkt durch
eine verhältnismäßig starke Betonung des Lebensalters erkennbar berück-
sichtigt worden sind, oder Beschäftigte von den Leistungen des Sozial-
plans ausgeschlossen haben, die wirtschaftlich abgesichert sind, weil sie,
gegebenenfalls nach Bezug von Arbeitslosengeld, rentenberechtigt sind.

UNTERABSCHNITT 2
Organisationspflichten des Arbeitgebers

§ 11
Ausschreibung

Ein Arbeitsplatz darf nicht unter Verstoß gegen § 7 Abs. 1 ausgeschrieben
werden.

§ 12
Maßnahmen und Pflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erforderlichen Maßnahmen zum
Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes zu
treffen. Dieser Schutz umfasst auch vorbeugende Maßnahmen.

(2) Der Arbeitgeber soll in geeigneter Art und Weise, insbesondere im
Rahmen der beruflichen Aus- und Fortbildung, auf die Unzulässigkeit sol-
cher Benachteiligungen hinweisen und darauf hinwirken, dass diese unter-
bleiben. Hat der Arbeitgeber seine Beschäftigten in geeigneter Weise zum
Zwecke der Verhinderung von Benachteiligung geschult, gilt dies als Erfül-
lung seiner Pflichten nach Absatz 1.

(3) Verstoßen Beschäftigte gegen das Benachteiligungsverbot des § 7
Abs. 1, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeigneten, erforderlichen
und angemessenen Maßnahmen zur Unterbindung der Benachteiligung wie
Abmahnung, Umsetzung, Versetzung oder Kündigung zu ergreifen.

(4) Werden Beschäftigte bei der Ausübung ihrer Tätigkeit durch Dritte
nach § 7 Abs. 1 benachteiligt, so hat der Arbeitgeber die im Einzelfall geeig-
neten, erforderlichen und angemessenen Maßnahmen zum Schutz der
Beschäftigten zu ergreifen.

(5) Dieses Gesetz und § 61b des Arbeitsgerichtsgesetzes sowie Informatio-
nen über die für die Behandlung von Beschwerden nach § 13 zuständigen
Stellen sind im Betrieb oder in der Dienststelle bekannt zu machen. Die
Bekanntmachung kann durch Aushang oder Auslegung an geeigneter Stelle
oder den Einsatz der im Betrieb oder der Dienststelle üblichen Informati-
ons- und Kommunikationstechnik erfolgen.
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UNTERABSCHNITT 3
Rechte der Beschäftigten

§ 13
Beschwerderecht

(1) Die Beschäftigten haben das Recht, sich bei den zuständigen Stellen
des Betriebs, des Unternehmens oder der Dienststelle zu beschweren, wenn
sie sich im Zusammenhang mit ihrem Beschäftigungsverhältnis vom Arbeit-
geber, von Vorgesetzten, anderen Beschäftigten oder Dritten wegen eines in
§ 1 genannten Grundes benachteiligt fühlen. Die Beschwerde ist zu prüfen
und das Ergebnis der oder dem beschwerdeführenden Beschäftigten mitzu-
teilen.

(2) Die Rechte der Arbeitnehmervertretungen bleiben unberührt.

§ 14
Leistungsverweigerungsrecht

Ergreift der Arbeitgeber keine oder offensichtlich ungeeignete Maßnah-
men zur Unterbindung einer Belästigung oder sexuellen Belästigung am
Arbeitsplatz, sind die betroffenen Beschäftigten berechtigt, ihre Tätigkeit
ohne Verlust des Arbeitsentgelts einzustellen, soweit dies zu ihrem Schutz
erforderlich ist. § 273 des Bürgerlichen Gesetzbuchs bleibt unberührt.

§ 15
Entschädigung und Schadensersatz

(1) Bei einem Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot ist der Arbeitge-
ber verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies gilt
nicht, wenn der Arbeitgeber die Pflichtverletzung nicht zu vertreten hat.

(2) Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der oder
die Beschäftigte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen. Die
Entschädigung darf bei einer Nichteinstellung drei Monatsgehälter nicht
übersteigen, wenn der oder die Beschäftigte auch bei benachteiligungsfreier
Auswahl nicht eingestellt worden wäre.

(3) Der Arbeitgeber ist bei der Anwendung kollektivrechtlicher Vereinba-
rungen nur dann zur Entschädigung verpflichtet, wenn er vorsätzlich oder
grob fahrlässig handelt.

(4) Ein Anspruch nach Absatz 1 oder 2 muss innerhalb einer Frist von
zwei Monaten schriftlich geltend gemacht werden, es sei denn, die Tarifver-
tragsparteien haben etwas anderes vereinbart. Die Frist beginnt im Falle
einer Bewerbung oder eines beruflichen Aufstiegs mit dem Zugang der
Ablehnung und in den sonstigen Fällen einer Benachteiligung zu dem Zeit-
punkt, in dem der oder die Beschäftigte von der Benachteiligung Kenntnis
erlangt.
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(5) Im Übrigen bleiben Ansprüche gegen den Arbeitgeber, die sich aus
anderen Rechtsvorschriften ergeben, unberührt.

(6) Ein Verstoß des Arbeitgebers gegen das Benachteiligungsverbot des § 7
Abs. 1 begründet keinen Anspruch auf Begründung eines Beschäftigungs-
verhältnisses, Berufsausbildungsverhältnisses oder einen beruflichen Auf-
stieg, es sei denn, ein solcher ergibt sich aus einem anderen Rechtsgrund.

§ 16
Maßregelungsverbot

(1) Der Arbeitgeber darf Beschäftigte nicht wegen der Inanspruchnahme
von Rechten nach diesem Abschnitt oder wegen der Weigerung, eine gegen
diesen Abschnitt verstoßende Anweisung auszuführen, benachteiligen.
Gleiches gilt für Personen, die den Beschäftigten hierbei unterstützen oder
als Zeuginnen oder Zeugen aussagen.

(2) Die Zurückweisung oder Duldung benachteiligender Verhaltenswei-
sen durch betroffene Beschäftigte darf nicht als Grundlage für eine Entschei-
dung herangezogen werden, die diese Beschäftigten berührt. Absatz 1
Satz 2 gilt entsprechend.

(3) § 22 gilt entsprechend.

UNTERABSCHNITT 4
Ergänzende Vorschriften

§ 17
Soziale Verantwortung der Beteiligten

(1) Tarifvertragsparteien, Arbeitgeber, Beschäftigte und deren Vertretun-
gen sind aufgefordert, im Rahmen ihrer Aufgaben und Handlungsmöglich-
keiten an der Verwirklichung des in § 1 genannten Ziels mitzuwirken.

(2) In Betrieben, in denen die Voraussetzungen des § 1 Abs. 1 Satz 1 des
Betriebsverfassungsgesetzes vorliegen, können bei einem groben Verstoß
des Arbeitgebers gegen Vorschriften aus diesem Abschnitt der Betriebsrat
oder eine im Betrieb vertretene Gewerkschaft unter der Voraussetzung des
§ 23 Abs. 3 Satz 1 des Betriebsverfassungsgesetzes die dort genannten Rechte
gerichtlich geltend machen; § 23 Abs. 3 Satz 2 bis 5 des Betriebsverfassungs-
gesetzes gilt entsprechend. Mit dem Antrag dürfen nicht Ansprüche des
Benachteiligten geltend gemacht werden.

§ 18
Mitgliedschaft in Vereinigungen

(1) Die Vorschriften dieses Abschnitts gelten entsprechend für die Mit-
gliedschaft oder die Mitwirkung in einer
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1. Tarifvertragspartei,
2. Vereinigung, deren Mitglieder einer bestimmten Berufsgruppe angehö-

ren oder die eine überragende Machtstellung im wirtschaftlichen oder
sozialen Bereich innehat, wenn ein grundlegendes Interesse am Erwerb
der Mitgliedschaft besteht,

sowie deren jeweiligen Zusammenschlüssen.

(2) Wenn die Ablehnung einen Verstoß gegen das Benachteiligungsverbot
des § 7 Abs. 1 darstellt, besteht ein Anspruch auf Mitgliedschaft oder Mit-
wirkung in den in Absatz 1 genannten Vereinigungen.

ABSCHNITT 3
Schutz vor Benachteiligung im Zivilrechtsverkehr

§ 19
Zivilrechtliches Benachteiligungsverbot

(1) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft, wegen des Geschlechts, der Religion, einer Behinderung,
des Alters oder der sexuellen Identität bei der Begründung, Durchführung
und Beendigung zivilrechtlicher Schuldverhältnisse, die
1. typischerweise ohne Ansehen der Person zu vergleichbaren Bedingun-

gen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen (Massengeschäfte)
oder bei denen das Ansehen der Person nach der Art des Schuldverhält-
nisses eine nachrangige Bedeutung hat und die zu vergleichbaren Bedin-
gungen in einer Vielzahl von Fällen zustande kommen oder

2. eine privatrechtliche Versicherung zum Gegenstand haben,
ist unzulässig.

(2) Eine Benachteiligung aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft ist darüber hinaus auch bei der Begründung, Durchführung
und Beendigung sonstiger zivilrechtlicher Schuldverhältnisse im Sinne des
§ 2 Abs. 1 Nr. 5 bis 8 unzulässig.

(3) Bei der Vermietung von Wohnraum ist eine unterschiedliche Behand-
lung im Hinblick auf die Schaffung und Erhaltung sozial stabiler Bewohner-
strukturen und ausgewogener Siedlungsstrukturen sowie ausgeglichener
wirtschaftlicher, sozialer und kultureller Verhältnisse zulässig.

(4) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf fami-
lien- und erbrechtliche Schuldverhältnisse.

(5) Die Vorschriften dieses Abschnitts finden keine Anwendung auf zivil-
rechtliche Schuldverhältnisse, bei denen ein besonderes Nähe- oder Vertrau-
ensverhältnis der Parteien oder ihrer Angehörigen begründet wird. Bei
Mietverhältnissen kann dies insbesondere der Fall sein, wenn die Parteien
oder ihre Angehörigen Wohnraum auf demselben Grundstück nutzen. Die
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Vermietung von Wohnraum zum nicht nur vorübergehenden Gebrauch ist
in der Regel kein Geschäft im Sinne des Absatzes 1 Nr. 1, wenn der Vermie-
ter insgesamt nicht mehr als 50 Wohnungen vermietet.

§ 20
Zulässige unterschiedliche Behandlung

(1) Eine Verletzung des Benachteiligungsverbots ist nicht gegeben, wenn
für eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters, der sexuellen Identität oder des Geschlechts ein sachlicher
Grund vorliegt. Das kann insbesondere der Fall sein, wenn die unterschied-
liche Behandlung
1. der Vermeidung von Gefahren, der Verhütung von Schäden oder ande-

ren Zwecken vergleichbarer Art dient,
2. dem Bedürfnis nach Schutz der Intimsphäre oder der persönlichen

Sicherheit Rechnung trägt,
3. besondere Vorteile gewährt und ein Interesse an der Durchsetzung der

Gleichbehandlung fehlt,
4. an die Religion eines Menschen anknüpft und im Hinblick auf die Aus-

übung der Religionsfreiheit oder auf das Selbstbestimmungsrecht der
Religionsgemeinschaften, der ihnen zugeordneten Einrichtungen ohne
Rücksicht auf ihre Rechtsform sowie der Vereinigungen, die sich die
gemeinschaftliche Pflege einer Religion zur Aufgabe machen, unter
Beachtung des jeweiligen Selbstverständnisses gerechtfertigt ist.

(2) Kosten im Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft
dürfen auf keinen Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen füh-
ren. Eine unterschiedliche Behandlung wegen der Religion, einer Behinde-
rung, des Alters oder der sexuellen Identität ist im Falle des § 19 Abs. 1 Nr. 2
nur zulässig, wenn diese auf anerkannten Prinzipien risikoadäquater Kalku-
lation beruht, insbesondere auf einer versicherungsmathematisch ermittel-
ten Risikobewertung unter Heranziehung statistischer Erhebungen.

§ 21
Ansprüche

(1) Der Benachteiligte kann bei einem Verstoß gegen das Benachteili-
gungsverbot unbeschadet weiterer Ansprüche die Beseitigung der Beein-
trächtigung verlangen. Sind weitere Beeinträchtigungen zu besorgen, so
kann er auf Unterlassung klagen.

(2) Bei einer Verletzung des Benachteiligungsverbots ist der Benachteili-
gende verpflichtet, den hierdurch entstandenen Schaden zu ersetzen. Dies
gilt nicht, wenn der Benachteiligende die Pflichtverletzung nicht zu vertre-
ten hat. Wegen eines Schadens, der nicht Vermögensschaden ist, kann der
Benachteiligte eine angemessene Entschädigung in Geld verlangen.

(3) Ansprüche aus unerlaubter Handlung bleiben unberührt.

schwarz gelb cyan magenta TypoScript GmbH Do 17.03.2022 11:06:59 Z:/jehle/buch/muc/divers/AAoeD/Auflage21/AAoeD-fein S. 14

18

1 Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG)

10 Aushangpflichtige Arbeitsgesetze öD



(4) Auf eine Vereinbarung, die von dem Benachteiligungsverbot abweicht,
kann sich der Benachteiligende nicht berufen.

(5) Ein Anspruch nach den Absätzen 1 und 2 muss innerhalb einer Frist
von zwei Monaten geltend gemacht werden. Nach Ablauf der Frist kann
der Anspruch nur geltend gemacht werden, wenn der Benachteiligte ohne
Verschulden an der Einhaltung der Frist verhindert war.

ABSCHNITT 4
Rechtsschutz

§ 22
Beweislast

Wenn im Streitfall die eine Partei Indizien beweist, die eine Benachteili-
gung wegen eines in § 1 genannten Grundes vermuten lassen, trägt die
andere Partei die Beweislast dafür, dass kein Verstoß gegen die Bestimmun-
gen zum Schutz vor Benachteiligung vorgelegen hat.

§ 23
Unterstützung durch Antidiskriminierungsverbände

(1) Antidiskriminierungsverbände sind Personenzusammenschlüsse, die
nicht gewerbsmäßig und nicht nur vorübergehend entsprechend ihrer Sat-
zung die besonderen Interessen von benachteiligten Personen oder Perso-
nengruppen nach Maßgabe von § 1 wahrnehmen. Die Befugnisse nach den
Absätzen 2 bis 4 stehen ihnen zu, wenn sie mindestens 75 Mitglieder haben
oder einen Zusammenschluss aus mindestens sieben Verbänden bilden.

(2) Antidiskriminierungsverbände sind befugt, im Rahmen ihres Sat-
zungszwecks in gerichtlichen Verfahren als Beistände Benachteiligter in der
Verhandlung aufzutreten. Im Übrigen bleiben die Vorschriften der Verfah-
rensordnungen, insbesondere diejenigen, nach denen Beiständen weiterer
Vortrag untersagt werden kann, unberührt.

(3) Antidiskriminierungsverbänden ist im Rahmen ihres Satzungszwecks
die Besorgung von Rechtsangelegenheiten Benachteiligter gestattet.

(4) Besondere Klagerechte und Vertretungsbefugnisse von Verbänden zu
Gunsten von behinderten Menschen bleiben unberührt.
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ABSCHNITT 5
Sonderregelungen für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

§ 24
Sonderregelung für öffentlich-rechtliche Dienstverhältnisse

Die Vorschriften dieses Gesetzes gelten unter Berücksichtigung ihrer
besonderen Rechtsstellung entsprechend für
1. Beamtinnen und Beamte des Bundes, der Länder, der Gemeinden, der

Gemeindeverbände sowie der sonstigen der Aufsicht des Bundes oder
eines Landes unterstehenden Körperschaften, Anstalten und Stiftungen
des öffentlichen Rechts,

2. Richterinnen und Richter des Bundes und der Länder,
3. Zivildienstleistende sowie anerkannte Kriegsdienstverweigerer, soweit

ihre Heranziehung zum Zivildienst betroffen ist.

ABSCHNITT 6
Antidiskriminierungsstelle

§ 25
Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Beim Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
wird unbeschadet der Zuständigkeit der Beauftragten des Deutschen Bun-
destages oder der Bundesregierung die Stelle des Bundes zum Schutz vor
Benachteiligungen wegen eines in § 1 genannten Grundes (Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes) errichtet.

(2) Der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist die für die Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendige Personal- und Sachausstattung zur Verfügung
zu stellen. Sie ist im Einzelplan des Bundesministeriums für Familie, Senio-
ren, Frauen und Jugend in einem eigenen Kapitel auszuweisen.

§ 26
Rechtsstellung der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes

(1) Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend ernennt auf Vorschlag der Bundesregierung eine Person
zur Leitung der Antidiskriminierungsstelle des Bundes. Sie steht nach Maß-
gabe dieses Gesetzes in einem öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis zum
Bund. Sie ist in Ausübung ihres Amtes unabhängig und nur dem Gesetz
unterworfen.

(2) Das Amtsverhältnis beginnt mit der Aushändigung der Urkunde über
die Ernennung durch die Bundesministerin oder den Bundesminister für
Familie, Senioren, Frauen und Jugend.
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(3) Das Amtsverhältnis endet außer durch Tod
1. mit dem Zusammentreten eines neuen Bundestages,
2. durch Ablauf der Amtszeit mit Erreichen der Altersgrenze nach § 51

Abs. 1 und 2 des Bundesbeamtengesetzes,
3. mit der Entlassung.
Die Bundesministerin oder der Bundesminister für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend entlässt die Leiterin oder den Leiter der Antidiskriminierungs-
stelle des Bundes auf deren Verlangen oder wenn Gründe vorliegen, die bei
einer Richterin oder einem Richter auf Lebenszeit die Entlassung aus dem
Dienst rechtfertigen. Im Falle der Beendigung des Amtsverhältnisses erhält
die Leiterin oder der Leiter der Antidiskriminierungsstelle des Bundes eine
von der Bundesministerin oder dem Bundesminister für Familie, Senioren,
Frauen und Jugend vollzogene Urkunde. Die Entlassung wird mit der Aus-
händigung der Urkunde wirksam.

(4) Das Rechtsverhältnis der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes gegenüber dem Bund wird durch Vertrag mit dem Bundesministe-
rium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geregelt. Der Vertrag bedarf
der Zustimmung der Bundesregierung.

(5) Wird eine Bundesbeamtin oder ein Bundesbeamter zur Leitung der
Antidiskriminierungsstelle des Bundes bestellt, scheidet er oder sie mit
Beginn des Amtsverhältnisses aus dem bisherigen Amt aus. Für die Dauer
des Amtsverhältnisses ruhen die aus dem Beamtenverhältnis begründeten
Rechte und Pflichten mit Ausnahme der Pflicht zur Amtsverschwiegenheit
und des Verbots der Annahme von Belohnungen oder Geschenken. Bei
unfallverletzten Beamtinnen oder Beamten bleiben die gesetzlichen Ansprü-
che auf das Heilverfahren und einen Unfallausgleich unberührt.

§ 27
Aufgaben

(1) Wer der Ansicht ist, wegen eines in § 1 genannten Grundes benachtei-
ligt worden zu sein, kann sich an die Antidiskriminierungsstelle des Bundes
wenden.

(2) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes unterstützt auf unabhän-
gige Weise Personen, die sich nach Absatz 1 an sie wenden, bei der Durch-
setzung ihrer Rechte zum Schutz vor Benachteiligungen. Hierbei kann sie
insbesondere
1. über Ansprüche und die Möglichkeiten des rechtlichen Vorgehens im

Rahmen gesetzlicher Regelungen zum Schutz vor Benachteiligungen
informieren,

2. Beratung durch andere Stellen vermitteln,
3. eine gütliche Beilegung zwischen den Beteiligten anstreben.
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Soweit Beauftragte des Deutschen Bundestages oder der Bundesregierung
zuständig sind, leitet die Antidiskriminierungsstelle des Bundes die Anlie-
gen der in Absatz 1 genannten Personen mit deren Einverständnis unver-
züglich an diese weiter.

(3) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes nimmt auf unabhängige
Weise folgende Aufgaben wahr, soweit nicht die Zuständigkeit der Beauf-
tragten der Bundesregierung oder des Deutschen Bundestages berührt ist:
1. Öffentlichkeitsarbeit,
2. Maßnahmen zur Verhinderung von Benachteiligungen aus den in § 1

genannten Gründen,
3. Durchführung wissenschaftlicher Untersuchungen zu diesen Benachteili-

gungen.

(4) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des
Deutschen Bundestages legen gemeinsam dem Deutschen Bundestag alle
vier Jahre Berichte über Benachteiligungen aus den in § 1 genannten Grün-
den vor und geben Empfehlungen zur Beseitigung und Vermeidung dieser
Benachteiligungen. Sie können gemeinsam wissenschaftliche Untersuchun-
gen zu Benachteiligungen durchführen.

(5) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes und die in ihrem Zustän-
digkeitsbereich betroffenen Beauftragten der Bundesregierung und des
Deutschen Bundestages sollen bei Benachteiligungen aus mehreren der in
§ 1 genannten Gründe zusammenarbeiten.

§ 28
Befugnisse

(1) Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes kann in Fällen des § 27
Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 Beteiligte um Stellungnahmen ersuchen, soweit die Per-
son, die sich nach § 27 Abs. 1 an sie gewandt hat, hierzu ihr Einverständnis
erklärt.

(2) Alle Bundesbehörden und sonstigen öffentlichen Stellen im Bereich
des Bundes sind verpflichtet, die Antidiskriminierungsstelle des Bundes bei
der Erfüllung ihrer Aufgaben zu unterstützen, insbesondere die erforderli-
chen Auskünfte zu erteilen. Die Bestimmungen zum Schutz personenbezo-
gener Daten bleiben unberührt.

§ 29
Zusammenarbeit mit Nichtregierungsorganisationen und anderen

Einrichtungen

Die Antidiskriminierungsstelle des Bundes soll bei ihrer Tätigkeit Nichtre-
gierungsorganisationen sowie Einrichtungen, die auf europäischer, Bundes-,
Landes- oder regionaler Ebene zum Schutz vor Benachteiligungen wegen
eines in § 1 genannten Grundes tätig sind, in geeigneter Form einbeziehen.
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§ 30
Beirat

(1) Zur Förderung des Dialogs mit gesellschaftlichen Gruppen und Orga-
nisationen, die sich den Schutz vor Benachteiligungen wegen eines in § 1
genannten Grundes zum Ziel gesetzt haben, wird der Antidiskriminie-
rungsstelle des Bundes ein Beirat beigeordnet. Der Beirat berät die Antidis-
kriminierungsstelle des Bundes bei der Vorlage von Berichten und Empfeh-
lungen an den Deutschen Bundestag nach § 27 Abs. 4 und kann hierzu
sowie zu wissenschaftlichen Untersuchungen nach § 27 Abs. 3 Nr. 3 eigene
Vorschläge unterbreiten.

(2) Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
beruft im Einvernehmen mit der Leitung der Antidiskriminierungsstelle des
Bundes sowie den entsprechend zuständigen Beauftragten der Bundesregie-
rung oder des Deutschen Bundestages die Mitglieder dieses Beirats und für
jedes Mitglied eine Stellvertretung. In den Beirat sollen Vertreterinnen und
Vertreter gesellschaftlicher Gruppen und Organisationen sowie Expertinnen
und Experten in Benachteiligungsfragen berufen werden. Die Gesamtzahl
der Mitglieder des Beirats soll 16 Personen nicht überschreiten. Der Beirat
soll zu gleichen Teilen mit Frauen und Männern besetzt sein.

(3) Der Beirat gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Zustimmung des
Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend bedarf.

(4) Die Mitglieder des Beirats üben die Tätigkeit nach diesem Gesetz
ehrenamtlich aus. Sie haben Anspruch auf Aufwandsentschädigung sowie
Reisekostenvergütung, Tagegelder und Übernachtungsgelder. Näheres
regelt die Geschäftsordnung.

ABSCHNITT 7
Schlussvorschriften

§ 31
Unabdingbarkeit

Von den Vorschriften dieses Gesetzes kann nicht zu Ungunsten der
geschützten Personen abgewichen werden.

§ 32
Schlussbestimmung

Soweit in diesem Gesetz nicht Abweichendes bestimmt ist, gelten die all-
gemeinen Bestimmungen.
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§ 33
Übergangsbestimmungen

(1) Bei Benachteiligungen nach den §§ 611a, 611b und 612 Abs. 3 des Bür-
gerlichen Gesetzbuchs oder sexuellen Belästigungen nach dem Beschäftig-
tenschutzgesetz ist das vor dem 18. August 2006 maßgebliche Recht anzu-
wenden.

(2) Bei Benachteiligungen aus Gründen der Rasse oder wegen der ethni-
schen Herkunft sind die §§ 19 bis 21 nicht auf Schuldverhältnisse anzuwen-
den, die vor dem 18. August 2006 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht
für spätere Änderungen von Dauerschuldverhältnissen.

(3) Bei Benachteiligungen wegen des Geschlechts, der Religion, einer
Behinderung, des Alters oder der sexuellen Identität sind die §§ 19 bis 21
nicht auf Schuldverhältnisse anzuwenden, die vor dem 1. Dezember 2006
begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere Änderungen von Dau-
erschuldverhältnissen.

(4) Auf Schuldverhältnisse, die eine privatrechtliche Versicherung zum
Gegenstand haben, ist § 19 Abs. 1 nicht anzuwenden, wenn diese vor dem
22. Dezember 2007 begründet worden sind. Satz 1 gilt nicht für spätere
Änderungen solcher Schuldverhältnisse.

(5) Bei Versicherungsverhältnissen, die vor dem 21. Dezember 2012
begründet werden, ist eine unterschiedliche Behandlung wegen des
Geschlechts im Falle des § 19 Absatz 1 Nummer 2 bei den Prämien oder
Leistungen nur zulässig, wenn dessen Berücksichtigung bei einer auf rele-
vanten und genauen versicherungsmathematischen und statistischen Daten
beruhenden Risikobewertung ein bestimmender Faktor ist. Kosten im
Zusammenhang mit Schwangerschaft und Mutterschaft dürfen auf keinen
Fall zu unterschiedlichen Prämien oder Leistungen führen.
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2.
Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung

(Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG)

i.d.F. der Bek. vom 3.2.1995 (BGBl. I S. 158),
zuletzt geändert durch Art. 116 G vom 10.8.2021 (BGBl. I S. 3436)

§ 1
Arbeitnehmerüberlassung, Erlaubnispflicht

(1) Arbeitgeber, die als Verleiher Dritten (Entleihern) Arbeitnehmer (Leih-
arbeitnehmer) im Rahmen ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit zur Arbeitsleis-
tung überlassen (Arbeitnehmerüberlassung) wollen, bedürfen der Erlaub-
nis. Arbeitnehmer werden zur Arbeitsleistung überlassen, wenn sie in die
Arbeitsorganisation des Entleihers eingegliedert sind und seinen Weisungen
unterliegen. Die Überlassung und das Tätigwerdenlassen von Arbeitneh-
mern als Leiharbeitnehmer ist nur zulässig, soweit zwischen dem Verleiher
und dem Leiharbeitnehmer ein Arbeitsverhältnis besteht. Die Überlassung
von Arbeitnehmern ist vorübergehend bis zu einer Überlassungshöchst-
dauer nach Absatz 1b zulässig. Verleiher und Entleiher haben die Überlas-
sung von Leiharbeitnehmern in ihrem Vertrag ausdrücklich als Arbeitneh-
merüberlassung zu bezeichnen, bevor sie den Leiharbeitnehmer überlassen
oder tätig werden lassen. Vor der Überlassung haben sie die Person des
Leiharbeitnehmers unter Bezugnahme auf diesen Vertrag zu konkretisieren.

(1a) Die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer zur Herstellung eines
Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft ist keine Arbeitnehmerüberlassung,
wenn der Arbeitgeber Mitglied der Arbeitsgemeinschaft ist, für alle Mitglie-
der der Arbeitsgemeinschaft Tarifverträge desselben Wirtschaftszweiges gel-
ten und alle Mitglieder aufgrund des Arbeitsgemeinschaftsvertrages zur
selbstständigen Erbringung von Vertragsleistungen verpflichtet sind. Für
einen Arbeitgeber mit Geschäftssitz in einem anderen Mitgliedstaat des Euro-
päischen Wirtschaftsraumes ist die Abordnung von Arbeitnehmern zu einer
zur Herstellung eines Werkes gebildeten Arbeitsgemeinschaft auch dann
keine Arbeitnehmerüberlassung, wenn für ihn deutsche Tarifverträge dessel-
ben Wirtschaftszweiges wie für die anderen Mitglieder der Arbeitsgemein-
schaft nicht gelten, er aber die übrigen Voraussetzungen des Satzes 1 erfüllt.

(1b) Der Verleiher darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18
aufeinander folgende Monate demselben Entleiher überlassen; der Entleiher
darf denselben Leiharbeitnehmer nicht länger als 18 aufeinander folgende
Monate tätig werden lassen. Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch
denselben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist vollstän-
dig anzurechnen, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei
Monate liegen. In einem Tarifvertrag von Tarifvertragsparteien der Einsatz-
branche kann eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauer fest-
gelegt werden. Im Geltungsbereich eines Tarifvertrages nach Satz 3 können
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abweichende tarifvertragliche Regelungen im Betrieb eines nicht tarifgebun-
denen Entleihers durch Betriebs- oder Dienstvereinbarung übernommen
werden. In einer aufgrund eines Tarifvertrages von Tarifvertragsparteien
der Einsatzbranche getroffenen Betriebs- oder Dienstvereinbarung kann
eine von Satz 1 abweichende Überlassungshöchstdauer festgelegt werden.
Können aufgrund eines Tarifvertrages nach Satz 5 abweichende Regelungen
in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung getroffen werden, kann auch in
Betrieben eines nicht tarifgebundenen Entleihers bis zu einer Überlassungs-
höchstdauer von 24 Monaten davon Gebrauch gemacht werden, soweit
nicht durch diesen Tarifvertrag eine von Satz 1 abweichende Überlassungs-
höchstdauer für Betriebs- oder Dienstvereinbarungen festgelegt ist. Unter-
fällt der Betrieb des nicht tarifgebundenen Entleihers bei Abschluss einer
Betriebs- oder Dienstvereinbarung nach Satz 4 oder Satz 6 den Geltungsbe-
reichen mehrerer Tarifverträge, ist auf den für die Branche des Entleihers
repräsentativen Tarifvertrag abzustellen. Die Kirchen und die öffentlich-
rechtlichen Religionsgesellschaften können von Satz 1 abweichende Über-
lassungshöchstdauern in ihren Regelungen vorsehen.

(2) Werden Arbeitnehmer Dritten zur Arbeitsleistung überlassen und
übernimmt der Überlassende nicht die üblichen Arbeitgeberpflichten oder
das Arbeitgeberrisiko (§ 3 Abs. 1 Nr. 1 bis 3), so wird vermutet, dass der
Überlassende Arbeitsvermittlung betreibt.

(3) Dieses Gesetz ist mit Ausnahme des § 1b Satz 1, des § 16 Absatz 1
Nummer 1f und Absatz 2 bis 5 sowie der §§ 17 und 18 nicht anzuwenden
auf die Arbeitnehmerüberlassung
1. zwischen Arbeitgebern desselben Wirtschaftszweiges zur Vermeidung

von Kurzarbeit oder Entlassungen, wenn ein für den Entleiher und Ver-
leiher geltender Tarifvertrag dies vorsieht,

2. zwischen Konzernunternehmen im Sinne des § 18 des Aktiengesetzes,
wenn der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt
und beschäftigt wird,

2a. zwischen Arbeitgebern, wenn die Überlassung nur gelegentlich erfolgt
und der Arbeitnehmer nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt
und beschäftigt wird,

2b. zwischen Arbeitgebern, wenn Aufgaben eines Arbeitnehmers von dem
bisherigen zu dem anderen Arbeitgeber verlagert werden und aufgrund
eines Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes
a) das Arbeitsverhältnis mit dem bisherigen Arbeitgeber weiter besteht

und
b) die Arbeitsleistung zukünftig bei dem anderen Arbeitgeber erbracht

wird,
2c. zwischen Arbeitgebern, wenn diese juristische Personen des öffentlichen

Rechts sind und Tarifverträge des öffentlichen Dienstes oder Regelungen
der öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaften anwenden, oder
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3. in das Ausland, wenn der Leiharbeitnehmer in ein auf der Grundlage
zwischenstaatlicher Vereinbarungen begründetes deutsch-ausländisches
Gemeinschaftsunternehmen verliehen wird, an dem der Verleiher betei-
ligt ist.

§ 1a
Anzeige der Überlassung

(1) Keiner Erlaubnis bedarf ein Arbeitgeber mit weniger als 50 Beschäftig-
ten, der zur Vermeidung von Kurzarbeit oder Entlassungen an einen Arbeit-
geber einen Arbeitnehmer, der nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt
und beschäftigt wird, bis zur Dauer von zwölf Monaten überlässt, wenn er
die Überlassung vorher schriftlich der Bundesagentur für Arbeit angezeigt
hat.

(2) In der Anzeige sind anzugeben
1. Vor- und Familiennamen, Wohnort und Wohnung, Tag und Ort der

Geburt des Leiharbeitnehmers,
2. Art der vom Leiharbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit und etwaige

Pflicht zur auswärtigen Leistung,
3. Beginn und Dauer der Überlassung,
4. Firma und Anschrift des Entleihers.

§ 1b
Einschränkungen im Baugewerbe

Arbeitnehmerüberlassung nach § 1 in Betriebe des Baugewerbes für
Arbeiten, die üblicherweise von Arbeitern verrichtet werden, ist unzulässig.
Sie ist gestattet
a) zwischen Betrieben des Baugewerbes und anderen Betrieben, wenn diese

Betriebe erfassende, für allgemeinverbindlich erklärte Tarifverträge dies
bestimmen,

b) zwischen Betrieben des Baugewerbes, wenn der verleihende Betrieb
nachweislich seit mindestens drei Jahren von denselben Rahmen- und
Sozialkassentarifverträgen oder von deren Allgemeinverbindlichkeit
erfasst wird.

Abweichend von Satz 2 ist für Betriebe des Baugewerbes mit Geschäftssitz
in einem anderen Mitgliedstaat des Europäischen Wirtschaftsraumes Arbeit-
nehmerüberlassung auch gestattet, wenn die ausländischen Betriebe nicht
von deutschen Rahmen- und Sozialkassentarifverträgen oder für allgemein-
verbindlich erklärten Tarifverträgen erfasst werden, sie aber nachweislich
seit mindestens drei Jahren überwiegend Tätigkeiten ausüben, die unter den
Geltungsbereich derselben Rahmen- und Sozialkassentarifverträge fallen,
von denen der Betrieb des Entleihers erfasst wird.
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§ 2
Erteilung und Erlöschen der Erlaubnis

(1) Die Erlaubnis wird auf schriftlichen Antrag erteilt.

(2) Die Erlaubnis kann unter Bedingungen erteilt und mit Auflagen ver-
bunden werden, um sicherzustellen, dass keine Tatsachen eintreten, die
nach § 3 die Versagung der Erlaubnis rechtfertigen. Die Aufnahme, Ände-
rung oder Ergänzung von Auflagen sind auch nach Erteilung der Erlaubnis
zulässig.

(3) Die Erlaubnis kann unter dem Vorbehalt des Widerrufs erteilt werden,
wenn eine abschließende Beurteilung des Antrags noch nicht möglich ist.

(4) Die Erlaubnis ist auf ein Jahr zu befristen. Der Antrag auf Verlänge-
rung der Erlaubnis ist spätestens drei Monate vor Ablauf des Jahres zu stel-
len. Die Erlaubnis verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn die Erlaubnis-
behörde die Verlängerung nicht vor Ablauf des Jahres ablehnt. Im Fall der
Ablehnung gilt die Erlaubnis für die Abwicklung der nach § 1 erlaubt abge-
schlossenen Verträge als fortbestehend, jedoch nicht länger als zwölf
Monate.

(5) Die Erlaubnis kann unbefristet erteilt werden, wenn der Verleiher drei
aufeinander folgende Jahre lang nach § 1 erlaubt tätig war. Sie erlischt, wenn
der Verleiher von der Erlaubnis drei Jahre lang keinen Gebrauch gemacht
hat.

§ 3
Versagung

(1) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist zu versagen, wenn Tatsachen
die Annahme rechtfertigen, dass der Antragsteller
1. die für die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 erforderliche Zuverlässigkeit

nicht besitzt, insbesondere weil er die Vorschriften des Sozialversiche-
rungsrechts, über die Einbehaltung und Abführung der Lohnsteuer, über
die Arbeitsvermittlung, über die Anwerbung im Ausland oder über die
Ausländerbeschäftigung, über die Überlassungshöchstdauer nach § 1
Absatz 1b, die Vorschriften des Arbeitsschutzrechts oder die arbeitsrecht-
lichen Pflichten nicht einhält;

2. nach der Gestaltung seiner Betriebsorganisation nicht in der Lage ist, die
üblichen Arbeitgeberpflichten ordnungsgemäß zu erfüllen;

3. dem Leiharbeitnehmer die ihm nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingun-
gen einschließlich des Arbeitsentgelts nicht gewährt.

(2) Die Erlaubnis oder ihre Verlängerung ist ferner zu versagen, wenn für
die Ausübung der Tätigkeit nach § 1 Betriebe, Betriebsteile oder Nebenbe-
triebe vorgesehen sind, die nicht in einem Mitgliedstaat der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft oder einem anderen Vertragsstaat des Abkommens
über den Europäischen Wirtschaftsraum liegen.
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(3) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn der Antragsteller nicht
Deutscher im Sinne des Artikels 116 des Grundgesetzes ist oder wenn eine
Gesellschaft oder juristische Person den Antrag stellt, die entweder nicht
nach deutschem Recht gegründet ist oder die weder ihren satzungsmäßigen
Sitz noch ihre Hauptverwaltung noch ihre Hauptniederlassung im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes hat.

(4) Staatsangehörige der Mitgliedstaaten der Europäischen Wirtschaftsge-
meinschaft oder eines anderen Vertragsstaates des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum erhalten die Erlaubnis unter den gleichen
Voraussetzungen wie deutsche Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen
dieser Staaten stehen gleich Gesellschaften und juristische Personen, die
nach den Rechtsvorschriften dieser Staaten gegründet sind und ihren sat-
zungsgemäßen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung
innerhalb dieser Staaten haben. Soweit diese Gesellschaften oder juristische
Personen zwar ihren satzungsmäßigen Sitz, jedoch weder ihre Hauptver-
waltung noch ihre Hauptniederlassung innerhalb dieser Staaten haben, gilt
Satz 2 nur, wenn ihre Tätigkeit in tatsächlicher und dauerhafter Verbindung
mit der Wirtschaft eines Mitgliedstaates oder eines Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum steht.

(5) Staatsangehörige anderer als der in Absatz 4 genannten Staaten, die
sich aufgrund eines internationalen Abkommens im Geltungsbereich dieses
Gesetzes niederlassen und hierbei sowie bei ihrer Geschäftstätigkeit nicht
weniger günstig behandelt werden dürfen als deutsche Staatsangehörige,
erhalten die Erlaubnis unter den gleichen Voraussetzungen wie deutsche
Staatsangehörige. Den Staatsangehörigen nach Satz 1 stehen gleich Gesell-
schaften, die nach den Rechtsvorschriften des anderen Staates gegründet
sind.

§ 3a
Lohnuntergrenze

(1) Gewerkschaften und Vereinigungen von Arbeitgebern, die zumindest
auch für ihre jeweiligen in der Arbeitnehmerüberlassung tätigen Mitglieder
zuständig sind (vorschlagsberechtigte Tarifvertragsparteien) und bundes-
weit tarifliche Mindeststundenentgelte im Bereich der Arbeitnehmerüber-
lassung miteinander vereinbart haben, können dem Bundesministerium für
Arbeit und Soziales gemeinsam vorschlagen, diese als Lohnuntergrenze in
einer Rechtsverordnung verbindlich festzusetzen; die Mindeststundenent-
gelte können nach dem jeweiligen Beschäftigungsort differenzieren und
auch Regelungen zur Fälligkeit entsprechender Ansprüche einschließlich
hierzu vereinbarter Ausnahmen und deren Voraussetzungen umfassen. Der
Vorschlag muss für Verleihzeiten und verleihfreie Zeiten einheitliche Min-
deststundenentgelte sowie eine Laufzeit enthalten. Der Vorschlag ist schrift-
lich zu begründen.
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(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann, wenn dies im
öffentlichen Interesse geboten erscheint, in einer Rechtsverordnung ohne
Zustimmung des Bundesrates bestimmen, dass die vorgeschlagenen tarifli-
chen Mindeststundenentgelte nach Absatz 1 als verbindliche Lohnunter-
grenze auf alle in den Geltungsbereich der Verordnung fallenden Arbeitge-
ber sowie Leiharbeitnehmer Anwendung findet. Der Verordnungsgeber
kann den Vorschlag nur inhaltlich unverändert in die Rechtsverordnung
übernehmen.

(3) Der Verordnungsgeber hat bei seiner Entscheidung nach Absatz 2 im
Rahmen einer Gesamtabwägung neben den Zielen dieses Gesetzes zu prü-
fen, ob eine Rechtsverordnung nach Absatz 2 insbesondere geeignet ist, die
finanzielle Stabilität der sozialen Sicherungssysteme zu gewährleisten. Der
Verordnungsgeber hat zu berücksichtigen
1. die bestehenden bundesweiten Tarifverträge in der Arbeitnehmerüber-

lassung und
2. die Repräsentativität der vorschlagenden Tarifvertragsparteien.

(4) Liegen mehrere Vorschläge nach Absatz 1 vor, hat der Verordnungsge-
ber bei seiner Entscheidung nach Absatz 2 im Rahmen der nach Absatz 3
erforderlichen Gesamtabwägung die Repräsentativität der vorschlagenden
Tarifvertragsparteien besonders zu berücksichtigen. Bei der Feststellung der
Repräsentativität ist vorrangig abzustellen auf
1. die Zahl der jeweils in den Geltungsbereich einer Rechtsverordnung

nach Absatz 2 fallenden Arbeitnehmer, die bei Mitgliedern der vorschla-
genden Arbeitgebervereinigung beschäftigt sind;

2. die Zahl der jeweils in den Geltungsbereich einer Rechtsverordnung
nach Absatz 2 fallenden Mitglieder der vorschlagenden Gewerkschaften.

(5) Vor Erlass ist ein Entwurf der Rechtsverordnung im Bundesanzeiger
bekannt zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales gibt
Verleihern und Leiharbeitnehmern sowie den Gewerkschaften und Vereini-
gungen von Arbeitgebern, die im Geltungsbereich der Rechtsverordnung
zumindest teilweise tarifzuständig sind, Gelegenheit zur schriftlichen Stel-
lungnahme innerhalb von drei Wochen ab dem Tag der Bekanntmachung
des Entwurfs der Rechtsverordnung im Bundesanzeiger. Nach Ablauf der
Stellungnahmefrist wird der in § 5 Absatz 1 Satz 1 des Tarifvertragsgesetzes
genannte Ausschuss mit dem Vorschlag befasst.

(6) Nach Absatz 1 vorschlagsberechtigte Tarifvertragsparteien können
gemeinsam die Änderung einer nach Absatz 2 erlassenen Rechtsverordnung
vorschlagen. Die Absätze 1 bis 5 finden entsprechend Anwendung.

§ 4
Rücknahme

(1) Eine rechtswidrige Erlaubnis kann mit Wirkung für die Zukunft
zurückgenommen werden. § 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend.
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(2) Die Erlaubnisbehörde hat dem Verleiher auf Antrag den Vermögens-
nachteil auszugleichen, den dieser dadurch erleidet, dass er auf den Bestand
der Erlaubnis vertraut hat, soweit sein Vertrauen unter Abwägung mit dem
öffentlichen Interesse schutzwürdig ist. Auf Vertrauen kann sich der Verlei-
her nicht berufen, wenn er

1. die Erlaubnis durch arglistige Täuschung, Drohung oder eine strafbare
Handlung erwirkt hat;

2. die Erlaubnis durch Angaben erwirkt hat, die in wesentlicher Beziehung
unrichtig oder unvollständig waren, oder

3. die Rechtswidrigkeit der Erlaubnis kannte oder infolge grober Fahrläs-
sigkeit nicht kannte.

Der Vermögensnachteil ist jedoch nicht über den Betrag des Interesses
hinaus zu ersetzen, das der Verleiher an dem Bestand der Erlaubnis hat. Der
auszugleichende Vermögensnachteil wird durch die Erlaubnisbehörde fest-
gesetzt. Der Anspruch kann nur innerhalb eines Jahres geltend gemacht
werden; die Frist beginnt, sobald die Erlaubnisbehörde den Verleiher auf sie
hingewiesen hat.

(3) Die Rücknahme ist nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt
zulässig, in dem die Erlaubnisbehörde von den Tatsachen Kenntnis erhalten
hat, die die Rücknahme der Erlaubnis rechtfertigen.

§ 5
Widerruf

(1) Die Erlaubnis kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden,
wenn

1. der Widerruf bei ihrer Erteilung nach § 2 Abs. 3 vorbehalten worden ist;

2. der Verleiher eine Auflage nach § 2 nicht innerhalb einer ihm gesetzten
Frist erfüllt hat;

3. die Erlaubnisbehörde aufgrund nachträglich eingetretener Tatsachen
berechtigt wäre, die Erlaubnis zu versagen, oder

4. die Erlaubnisbehörde aufgrund einer geänderten Rechtslage berechtigt
wäre, die Erlaubnis zu versagen; § 4 Abs. 2 gilt entsprechend.

(2) Die Erlaubnis wird mit dem Wirksamwerden des Widerrufs unwirk-
sam. § 2 Abs. 4 Satz 4 gilt entsprechend.

(3) Der Widerruf ist unzulässig, wenn eine Erlaubnis gleichen Inhalts
erneut erteilt werden müsste.

(4) Der Widerruf ist nur innerhalb eines Jahres seit dem Zeitpunkt zuläs-
sig, in dem die Erlaubnisbehörde von den Tatsachen Kenntnis erhalten hat,
die den Widerruf der Erlaubnis rechtfertigen.
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§ 6
Verwaltungszwang

Werden Leiharbeitnehmer von einem Verleiher ohne die erforderliche
Erlaubnis überlassen, so hat die Erlaubnisbehörde dem Verleiher dies zu
untersagen und das weitere Überlassen nach den Vorschriften des Verwal-
tungsvollstreckungsgesetzes zu verhindern.

§ 71)

1) Anm. d. Verlages:
Gemäß Art. 116 G vom 10.8.2021 (BGBl. I S. 3436) wird in § 7 Absatz 1 Satz 2 mit Wirkung vom
1.1.2024 das Wort „Personengesellschaften“ durch die Wörter „rechtsfähigen Personengesell-
schaften“ ersetzt.

Anzeigen und Auskünfte

(1) Der Verleiher hat der Erlaubnisbehörde nach Erteilung der Erlaubnis
unaufgefordert die Verlegung, Schließung und Errichtung von Betrieben,
Betriebsteilen oder Nebenbetrieben vorher anzuzeigen, soweit diese die
Ausübung der Arbeitnehmerüberlassung zum Gegenstand haben. Wenn die
Erlaubnis Personengesamtheiten, Personengesellschaften oder juristischen
Personen erteilt ist und nach ihrer Erteilung eine andere Person zur
Geschäftsführung oder Vertretung nach Gesetz, Satzung oder Gesellschafts-
vertrag berufen wird, ist auch dies unaufgefordert anzuzeigen.

(2) Der Verleiher hat der Erlaubnisbehörde auf Verlangen die Auskünfte
zu erteilen, die zur Durchführung des Gesetzes erforderlich sind. Die Aus-
künfte sind wahrheitsgemäß, vollständig, fristgemäß und unentgeltlich zu
erteilen. Auf Verlangen der Erlaubnisbehörde hat der Verleiher die geschäft-
lichen Unterlagen vorzulegen, aus denen sich die Richtigkeit seiner Anga-
ben ergibt, oder seine Angaben auf sonstige Weise glaubhaft zu machen.
Der Verleiher hat seine Geschäftsunterlagen drei Jahre lang aufzubewahren.

(3) In begründeten Einzelfällen sind die von der Erlaubnisbehörde beauf-
tragten Personen befugt, Grundstücke und Geschäftsräume des Verleihers
zu betreten und dort Prüfungen vorzunehmen. Der Verleiher hat die Maß-
nahmen nach Satz 1 zu dulden. Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der
Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(4) Durchsuchungen können nur auf Anordnung des Richters bei dem
Amtsgericht, in dessen Bezirk die Durchsuchung erfolgen soll, vorgenom-
men werden. Auf die Anfechtung dieser Anordnung finden die §§ 304
bis 310 der Strafprozessordnung entsprechende Anwendung. Bei Gefahr im
Verzug können die von der Erlaubnisbehörde beauftragten Personen wäh-
rend der Geschäftszeit die erforderlichen Durchsuchungen ohne richterliche
Anordnung vornehmen. An Ort und Stelle ist eine Niederschrift über die
Durchsuchung und ihr wesentliches Ergebnis aufzunehmen, aus der sich,
falls keine richterliche Anordnung ergangen ist, auch die Tatsachen ergeben,
die zur Annahme einer Gefahr im Verzug geführt haben.
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(5) Der Verleiher kann die Auskunft auf solche Fragen verweigern, deren
Beantwortung ihn selbst oder einen der in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-
prozessordnung bezeichneten Angehörigen der Gefahr strafgerichtlicher
Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnungswidrig-
keiten aussetzen würde.

§ 8
Grundsatz der Gleichstellung

(1) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer für die Zeit der
Überlassung an den Entleiher die im Betrieb des Entleihers für einen ver-
gleichbaren Arbeitnehmer des Entleihers geltenden wesentlichen Arbeitsbe-
dingungen einschließlich des Arbeitsentgelts zu gewähren (Gleichstellungs-
grundsatz). Erhält der Leiharbeitnehmer das für einen vergleichbaren
Arbeitnehmer des Entleihers im Entleihbetrieb geschuldete tarifvertragliche
Arbeitsentgelt oder in Ermangelung eines solchen ein für vergleichbare
Arbeitnehmer in der Einsatzbranche geltendes tarifvertragliches Arbeitsent-
gelt, wird vermutet, dass der Leiharbeitnehmer hinsichtlich des Arbeitsent-
gelts im Sinne von Satz 1 gleichgestellt ist. Werden im Betrieb des Entleihers
Sachbezüge gewährt, kann ein Wertausgleich in Euro erfolgen.

(2) Ein Tarifvertrag kann vom Gleichstellungsgrundsatz abweichen,
soweit er nicht die in einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetz-
ten Mindeststundenentgelte unterschreitet. Soweit ein solcher Tarifvertrag
vom Gleichstellungsgrundsatz abweicht, hat der Verleiher dem Leiharbeit-
nehmer die nach diesem Tarifvertrag geschuldeten Arbeitsbedingungen zu
gewähren. Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht
tarifgebundene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung des Tarif-
vertrages vereinbaren. Soweit ein solcher Tarifvertrag die in einer Rechts-
verordnung nach § 3a Absatz 2 festgesetzten Mindeststundenentgelte unter-
schreitet, hat der Verleiher dem Leiharbeitnehmer für jede Arbeitsstunde
das im Betrieb des Entleihers für einen vergleichbaren Arbeitnehmer des
Entleihers für eine Arbeitsstunde zu zahlende Arbeitsentgelt zu gewähren.

(3) Eine abweichende tarifliche Regelung im Sinne von Absatz 2 gilt nicht
für Leiharbeitnehmer, die in den letzten sechs Monaten vor der Überlassung
an den Entleiher aus einem Arbeitsverhältnis bei diesem oder einem Arbeit-
geber, der mit dem Entleiher einen Konzern im Sinne des § 18 des Aktienge-
setzes bildet, ausgeschieden sind.

(4) Ein Tarifvertrag im Sinne des Absatzes 2 kann hinsichtlich des Arbeits-
entgelts vom Gleichstellungsgrundsatz für die ersten neun Monate einer
Überlassung an einen Entleiher abweichen. Eine längere Abweichung durch
Tarifvertrag ist nur zulässig, wenn
1. nach spätestens 15 Monaten einer Überlassung an einen Entleiher min-

destens ein Arbeitsentgelt erreicht wird, das in dem Tarifvertrag als
gleichwertig mit dem tarifvertraglichen Arbeitsentgelt vergleichbarer
Arbeitnehmer in der Einsatzbranche festgelegt ist, und
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2. nach einer Einarbeitungszeit von längstens sechs Wochen eine stufen-
weise Heranführung an dieses Arbeitsentgelt erfolgt.

Im Geltungsbereich eines solchen Tarifvertrages können nicht tarifgebun-
dene Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Anwendung der tariflichen Rege-
lungen vereinbaren. Der Zeitraum vorheriger Überlassungen durch densel-
ben oder einen anderen Verleiher an denselben Entleiher ist vollständig
anzurechnen, wenn zwischen den Einsätzen jeweils nicht mehr als drei
Monate liegen.

(5) Der Verleiher ist verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer mindestens das in
einer Rechtsverordnung nach § 3a Absatz 2 für die Zeit der Überlassung und
für Zeiten ohne Überlassung festgesetzte Mindeststundenentgelt zu zahlen.

§ 9
Unwirksamkeit

(1) Unwirksam sind:
1. Verträge zwischen Verleihern und Entleihern sowie zwischen Verleihern

und Leiharbeitnehmern, wenn der Verleiher nicht die nach §1 erforderliche
Erlaubnis hat; der Vertrag zwischen Verleiher und Leiharbeitnehmer wird
nicht unwirksam, wenn der Leiharbeitnehmer schriftlich bis zum Ablauf
eines Monats nach dem zwischen Verleiher und Entleiher für den Beginn
der Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt gegenüber dem Verleiher oder
dem Entleiher erklärt, dass er an dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher
festhält; tritt die Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit beim
Entleiher ein, so beginnt die Frist mit Eintritt der Unwirksamkeit,

1a. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern, wenn ent-
gegen § 1 Absatz 1 Satz 5 und 6 die Arbeitnehmerüberlassung nicht aus-
drücklich als solche bezeichnet und die Person des Leiharbeitnehmers
nicht konkretisiert worden ist, es sei denn, der Leiharbeitnehmer erklärt
schriftlich bis zum Ablauf eines Monats nach dem zwischen Verleiher
und Entleiher für den Beginn der Überlassung vorgesehenen Zeitpunkt
gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er an dem Arbeits-
vertrag mit dem Verleiher festhält,

1b. Arbeitsverträge zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern mit dem
Überschreiten der zulässigen Überlassungshöchstdauer nach § 1
Absatz 1b, es sei denn, der Leiharbeitnehmer erklärt schriftlich bis zum
Ablauf eines Monats nach Überschreiten der zulässigen Überlassungs-
höchstdauer gegenüber dem Verleiher oder dem Entleiher, dass er an
dem Arbeitsvertrag mit dem Verleiher festhält,

2. Vereinbarungen, die für den Leiharbeitnehmer schlechtere als die ihm
nach § 8 zustehenden Arbeitsbedingungen einschließlich des Arbeitsent-
gelts vorsehen,

2a. Vereinbarungen, die den Zugang des Leiharbeitnehmers zu den
Gemeinschaftseinrichtungen oder -diensten im Unternehmen des Entlei-
hers entgegen § 13b beschränken,
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3. Vereinbarungen, die dem Entleiher untersagen, den Leiharbeitnehmer
zu einem Zeitpunkt einzustellen, in dem dessen Arbeitsverhältnis zum
Verleiher nicht mehr besteht; dies schließt die Vereinbarung einer ange-
messenen Vergütung zwischen Verleiher und Entleiher für die nach
vorangegangenem Verleih oder mittels vorangegangenem Verleih erfolg-
te Vermittlung nicht aus,

4. Vereinbarungen, die dem Leiharbeitnehmer untersagen, mit dem Entlei-
her zu einem Zeitpunkt, in dem das Arbeitsverhältnis zwischen Verlei-
her und Leiharbeitnehmer nicht mehr besteht, ein Arbeitsverhältnis ein-
zugehen,

5. Vereinbarungen, nach denen der Leiharbeitnehmer eine Vermittlungs-
vergütung an den Verleiher zu zahlen hat.

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 Nummer 1, 1a oder 1b (Festhaltenserklä-
rung) ist nur wirksam, wenn
1. der Leiharbeitnehmer diese vor ihrer Abgabe persönlich in einer Agen-

tur für Arbeit vorlegt,
2. die Agentur für Arbeit die abzugebende Erklärung mit dem Datum des

Tages der Vorlage und dem Hinweis versieht, dass sie die Identität des
Leiharbeitnehmers festgestellt hat, und

3. die Erklärung spätestens am dritten Tag nach der Vorlage in der Agentur
für Arbeit dem Ver- oder Entleiher zugeht.

(3) Eine vor Beginn einer Frist nach Absatz 1 Nummer 1 bis 1b abgege-
bene Festhaltenserklärung ist unwirksam. Wird die Überlassung nach der
Festhaltenserklärung fortgeführt, gilt Absatz 1 Nummer 1 bis 1b. Eine
erneute Festhaltenserklärung ist unwirksam. § 28e Absatz 2 Satz 4 des Vier-
ten Buches Sozialgesetzbuch gilt unbeschadet der Festhaltenserklärung.

§ 10
Rechtsfolgen bei Unwirksamkeit

(1) Ist der Vertrag zwischen einem Verleiher und einem Leiharbeitnehmer
nach § 9 unwirksam, so gilt ein Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und
Leiharbeitnehmer zu dem zwischen dem Entleiher und dem Verleiher für
den Beginn der Tätigkeit vorgesehenen Zeitpunkt als zustande gekommen;
tritt die Unwirksamkeit erst nach Aufnahme der Tätigkeit beim Entleiher
ein, so gilt das Arbeitsverhältnis zwischen Entleiher und Leiharbeitnehmer
mit dem Eintritt der Unwirksamkeit als zustande gekommen. Das Arbeits-
verhältnis nach Satz 1 gilt als befristet, wenn die Tätigkeit des Leiharbeit-
nehmers bei dem Entleiher nur befristet vorgesehen war und ein die Befris-
tung des Arbeitsverhältnisses sachlich rechtfertigender Grund vorliegt. Für
das Arbeitsverhältnis nach Satz 1 gilt die zwischen dem Verleiher und dem
Entleiher vorgesehene Arbeitszeit als vereinbart. Im Übrigen bestimmen
sich Inhalt und Dauer dieses Arbeitsverhältnisses nach den für den Betrieb
des Entleihers geltenden Vorschriften und sonstigen Regelungen; sind sol-
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che nicht vorhanden, gelten diejenigen vergleichbarer Betriebe. Der Leihar-
beitnehmer hat gegen den Entleiher mindestens Anspruch auf das mit dem
Verleiher vereinbarte Arbeitsentgelt.

(2) Der Leiharbeitnehmer kann im Fall der Unwirksamkeit seines Vertrags
mit dem Verleiher nach § 9 von diesem Ersatz des Schadens verlangen, den
er dadurch erleidet, dass er auf die Gültigkeit des Vertrags vertraut. Die
Ersatzpflicht tritt nicht ein, wenn der Leiharbeitnehmer den Grund der
Unwirksamkeit kannte.

(3) Zahlt der Verleiher das vereinbarte Arbeitsentgelt oder Teile des
Arbeitsentgelts an den Leiharbeitnehmer, obwohl der Vertrag nach § 9
unwirksam ist, so hat er auch sonstige Teile des Arbeitsentgelts, die bei
einem wirksamen Arbeitsvertrag für den Leiharbeitnehmer an einen ande-
ren zu zahlen wären, an den anderen zu zahlen. Hinsichtlich dieser Zah-
lungspflicht gilt der Verleiher neben dem Entleiher als Arbeitgeber; beide
haften insoweit als Gesamtschuldner.

§ 10a
Rechtsfolgen bei Überlassung durch eine andere Person als den

Arbeitgeber

Werden Arbeitnehmer entgegen § 1 Absatz 1 Satz 3 von einer anderen
Person überlassen und verstößt diese Person hierbei gegen § 1 Absatz 1
Satz 1, 5 und 6 oder Absatz 1b, gelten für das Arbeitsverhältnis des Leihar-
beitnehmers § 9 Absatz 1 Nummer 1 bis 1b und § 10 entsprechend.

§ 11
Sonstige Vorschriften über das Leiharbeitsverhältnis

(1) Der Nachweis der wesentlichen Vertragsbedingungen des Leiharbeits-
verhältnisses richtet sich nach den Bestimmungen des Nachweisgesetzes.
Zusätzlich zu den in § 2 Abs. 1 des Nachweisgesetzes genannten Angaben
sind in die Niederschrift aufzunehmen:
1. Firma und Anschrift des Verleihers, die Erlaubnisbehörde sowie Ort und

Datum der Erteilung der Erlaubnis nach § 1,
2. Art und Höhe der Leistungen für Zeiten, in denen der Leiharbeitnehmer

nicht verliehen ist.

(2) Der Verleiher ist ferner verpflichtet, dem Leiharbeitnehmer bei Ver-
tragsschluss ein Merkblatt der Erlaubnisbehörde über den wesentlichen
Inhalt dieses Gesetzes auszuhändigen. Nichtdeutsche Leiharbeitnehmer
erhalten das Merkblatt und den Nachweis nach Absatz 1 auf Verlangen in
ihrer Muttersprache. Die Kosten des Merkblatts trägt der Verleiher. Der Ver-
leiher hat den Leiharbeitnehmer vor jeder Überlassung darüber zu infor-
mieren, dass er als Leiharbeitnehmer tätig wird.

(3) Der Verleiher hat den Leiharbeitnehmer unverzüglich über den Zeit-
punkt des Wegfalls der Erlaubnis zu unterrichten. In den Fällen der Nicht-
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verlängerung (§ 2 Abs. 4 Satz 3), der Rücknahme (§ 4) oder des Widerrufs
(§ 5) hat er ihn ferner auf das voraussichtliche Ende der Abwicklung (§ 2
Abs. 4 Satz 4) und die gesetzliche Abwicklungsfrist (§ 2 Abs. 4 Satz 4 letzter
Halbsatz) hinzuweisen.

(4) § 622 Abs. 5 Nr. 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs ist nicht auf Arbeits-
verhältnisse zwischen Verleihern und Leiharbeitnehmern anzuwenden. Das
Recht des Leiharbeitnehmers auf Vergütung bei Annahmeverzug des Verlei-
hers (§ 615 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs) kann nicht durch Vertrag
aufgehoben oder beschränkt werden; § 615 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetz-
buchs bleibt unberührt.

(5) Der Entleiher darf Leiharbeitnehmer nicht tätig werden lassen, wenn
sein Betrieb unmittelbar durch einen Arbeitskampf betroffen ist. Satz 1 gilt
nicht, wenn der Entleiher sicherstellt, dass Leiharbeitnehmer keine Tätigkei-
ten übernehmen, die bisher von Arbeitnehmern erledigt wurden, die
1. sich im Arbeitskampf befinden oder
2. ihrerseits Tätigkeiten von Arbeitnehmern, die sich im Arbeitskampf

befinden, übernommen haben.
Der Leiharbeitnehmer ist nicht verpflichtet, bei einem Entleiher tätig zu
sein, soweit dieser durch einen Arbeitskampf unmittelbar betroffen ist. In
den Fällen eines Arbeitskampfes hat der Verleiher den Leiharbeitnehmer
auf das Recht, die Arbeitsleistung zu verweigern, hinzuweisen.

(6) Die Tätigkeit des Leiharbeitnehmers bei dem Entleiher unterliegt den
für den Betrieb des Entleihers geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften
des Arbeitsschutzrechts; die hieraus sich ergebenden Pflichten für den
Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der Pflichten des Verlei-
hers. Insbesondere hat der Entleiher den Leiharbeitnehmer vor Beginn der
Beschäftigung und bei Veränderungen in seinem Arbeitsbereich über Gefah-
ren für Sicherheit und Gesundheit, denen er bei der Arbeit ausgesetzt sein
kann, sowie über die Maßnahmen und Einrichtungen zur Abwendung die-
ser Gefahren zu unterrichten. Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer
zusätzlich über die Notwendigkeit besonderer Qualifikationen oder berufli-
cher Fähigkeiten oder einer besonderen ärztlichen Überwachung sowie über
erhöhte besondere Gefahren des Arbeitsplatzes zu unterrichten.

(7) Hat der Leiharbeitnehmer während der Dauer der Tätigkeit bei dem
Entleiher eine Erfindung oder einen technischen Verbesserungsvorschlag
gemacht, so gilt der Entleiher als Arbeitgeber im Sinne des Gesetzes über
Arbeitnehmererfindungen.

§ 11a
Verordnungsermächtigung

Die Bundesregierung wird ermächtigt, für den Fall außergewöhnlicher
Verhältnisse auf dem Arbeitsmarkt durch Rechtsverordnung ohne Zustim-
mung des Bundesrates zu bestimmen, dass das in § 11 Absatz 4 Satz 2 gere-
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